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Riesterförderung für das Eigenheim
Presseinformation

Der Bundestag hat am 20. Juni 2008 das Eigenheimrentengesetz beschlossen. Das Gesetz verbindet die Riesterförderung mit der Förderung von Wohneigentum. Außerdem soll durch einen Bonus der Anreiz für Berufseinsteiger zum Abschluss eines Riestervertrages verbessert werden. Das Gesetz wird nach seiner Bestätigung durch den Bundesrat noch in diesem Jahr in Kraft treten. 


Nach dem neuen Gesetz können Riesterzulagen und Steuervorteile für den Bau oder Kauf einer selbst genutzten Wohnung gewährt werden. Gefördert werden die Tilgungsbeiträge für ein Darlehen, dass für die Wohnung genutzt wird. Wie bei der bisherigen Riesterförderung ist Voraussetzung, dass ein zertifizierter Vertrag abgeschlossen wird. Alternativ kann bereits angespartes Kapital aus einem Riestervertrag genutzt werden. 

Die neue Förderung wird nach Einschätzung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) vor allem Familien zugute kommen, die Wohneigentum erwerben und bisher aus finanziellen Gründen keine weiteren Altersvorsorgeverträge abschließen konnten. Nunmehr erhalten Sie Zulagen und Steuervorteile, wenn sie für das Wohnungsdarlehen einen Riestervertrag nutzen. Die Zulagen betragen jährlich 154 Euro für den Steuerpflichtigen und bis zu 300 Euro pro Kind. Die Tilgungsbeiträge können auch bis zu jährlich 2.100 Euro als Sonderausgaben abgezogen werden. Das Finanzamt schreibt den Steuervorteil gut, der die Zulagen überschreitet. 

Wie bereits bei der bisherigen Riesterförderung erfolgt eine Versteuerung der Riesterförderung im Rentenalter. Weil beim Wohndarlehen keine Auszahlungen erfolgen, werden die Einzahlungen auf einem fiktiven Konto gebucht und mit 2 Prozent jährlich verzinst. Aus diesem Wohnförderkonto werden die späteren steuerpflichtigen Beträge errechnet. Diese nachgelagerte Besteuerung ist dennoch vorteilhaft, weil sie eine jahrzehntelange zinslose Steuerstundung bietet und der Steuersatz im Alter meist geringer als im Berufsleben ist. 

Der Gesetzgeber hat als Voraussetzung für die Förderung festgelegt, dass der Sparer die geförderte Wohnung als Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt nutzt. Zeitlich befristete Ausnahmen gelten, wenn aus beruflichen Gründen ein Umzug erforderlich wird. Das neue Gesetz wird bei Änderung der persönlichen Verhältnisse viel Beratungsbedarf erzeugen.  

Neben der Wohneigentumsförderung wurde ein Bonus für Berufseinsteiger geschaffen. Wer bis zum 25. Lebensjahr einen Riestervertrag abschließt, erhält einmalig zusätzlich 200 Euro auf seinem Vertrag gutgeschrieben. Außerdem wurden mit dem Gesetz Regelungen der Arbeitnehmersparzulage und Wohnungsbauprämie geändert. 


Das Gesetz wird nach seiner Bestätigung durch den Bundesrat bereits für das Jahr 2008 gelten. Arbeitnehmer können sich als Mitglieder von Lohnsteuerhilfevereinen neutral und individuell über die Riesterförderung beraten und die eigenen Steuervorteile prüfen lassen. Wer als Arbeitnehmer, Rentner oder Arbeitsloser Mitglied werden will, findet die Anschriften von Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de oder kann diese telefonisch erfragen unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49.

Berlin, 27. Juni 2008

Ansprechpartner:
Uwe Rauhöft 
Geschäftsführer
Telefon: 030 - 4 01 29 25

Telefax: 030 - 4 01 3675

Email: info@nvl.de
Web: http://nvl.de 
Oranienburger Chaussee 51   Telefon +49 30 401 29 25       Registergericht Berlin    Vorstand:                                         Bürozeiten:

13465 Berlin                            Telefax +49 30 401 36 75       VR 14074 NZ                 Jörg Strötzel StB (Vorsitzender)      Montag bis Donnerstag 8 – 15 Uhr

                                                                                                                                       Petra Erk, Heinz Brockerhoff           Freitag 8 – 13.00 Uhr

                                                                                                                                       Christian Munzel RA, Ali Tekin

[image: image1.jpg]